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Vollz. Rath einzuladen, dieses Distriktsgericht nicht
desto weniger zu Erfüllung seiner gesetzlichen Obliegen,
heilen zu ermähnen, welches durch folgende Botschaft
geschieht:

B. Vollz. Räthe! Das Distrikcsgcricht des h^-s
â'sn-baur kdomanä verlangt in einer an den gesetzgeben-

den Rath gerichteten Bittschrift, daß ihm erlaubt werde,
für die Prüfung und Bestätigung jeder Vormundschaft,
lichen Rechnung eine Entschädigung zu fodcrn, in Er-
manglung dessen es diese Arbeit von sich ablehnen möchte.

In Erwartung aber, daß der gesetzgebende Rath
diesen Gegenstand mit dem neuen Munizipaiitätsgesetz
im allgemeinen behandeln werde, hat er diesem Be-
gehrcn nicht entsprechen können, sondern ladet Sie
B. Vollz. Rathe vielmehr ein, dem Distriktsgericht
des Lays ä'en-kaut Idomanei wissen zu lassen, daß un-
geachtet ihm keine Gebühren daiur angewiesen seyen,

es der Beschäftigungen, welche das Gesetz ihm in Be-
zug auf die Untersuchung und Bestätigung der Vogts,
rechuungcn auflegt, keineswegs enthoben sey.

Ein anderes Gutachten der Civilgcsttzg. Commißion
betcist das doppelte Begehre» der Bürgerin Marie Tor.
che von Villeneuve Distr. Stäsfis C. Freyburg, um
vollständige Legitimation ihres mit einem Fremden er-

zeugten unehlichen SohueS, damit er ohne Testament

erben, und um Ectheilung des helvetischen Bürger-
rechts, damit er die Vortheile seines mütterlichen Bür,
gerrechcs gemessen könne, von welchen das leztere oh»

nehm die Folge nicht haben würde, nm dcrcnwillen
die Bittstellerin die Naturalisation ihres Kindes verlangt.
Sie ist also abgewiesen.

Gesetzgebender Rath, 29. April.
(Fortsetzung, h

(Beschluß der Berichte der Pctitionencommißion.)

q.. Friedrich Grcther von Wies in der Margrafsehaft
Badcnduriach ist seit 25 Iahren im Caulon Bern,
dermalen zu Maoiswyl, Distr. Langcnihal, als Lein-
Weber und nach beiliegenden Zeugnissen als ein nützli-
cher ehrlicher Mann angesessen. Er hat eine Sàci-
zerbürgcrin von Hntwyl geheyralhcc und mit derselben

einen Sbhn erzeuget, der sich im Frühjahr 1799 auf
den ersten Ruf unter die Eliten stellte und 8 Wochen
laug den Feldzug am Bodensce nach dem beiliegenden
Attestat seines Hauptmanus mit Ehren mitgemacht hat.
Eben dieser Beweis von Anhänglichkeit für sein seit 25
Iahren adoptiertes Vaterland hat ihm die Ungnade
seines Gebunsorts zugezogen, indem dasselbe aus Grund,
weil sein Sohn als Schweizerelit wit den Franken ge-
stritten, ihn Grethcc und seine Nachkommenschaft nicht
mehr als Mitbürger anerkennen will. Ueber den Ver-
tuest seines angebornen Bürgerrechts wird sich der Pe-
tent leicht trösten, wenn Sie B. G. seiner Bitte ent-
sprechen, ihn als Schweizerbürgcr aufzunehmen. Wird
an die Consiittitionseommißion gewiesen.

Der Reginnngsstatlhalicr des Cantons Luzern zeigt
durch ein Schreiben den Tod des Bürger Dürlcr,
Mitgl. des gesetzg. Raths an. Der Rath wird in i->
Tagen zu einer neuen Wahl schreite».

Auf erstatteten Bericht der Cwilgesctzg. Commißion
über die Einwage des Distriktsgerichts ä'en-Kaut
Rvmanà C. Lewa», wegen Beziehung von Gebühre»

für die Untersuchung und Bestätigung der Vormund-
fchaflsrcchiiungen, beschließt der gesetzgebende Rath, den

Entscheid im allgemeinen bis zur Behandlung des

neuen Munizipalgesttzes zu vertagen, indessen aber den

Gesetzgebender Rath, ;o. April.
Präsident: Vonderflüe.

Die Finanzcommißion erstattet über die Ratifikation



—

tcs Verkaufs der Domaine Lncens im C. Leman einen

Bericht, der für ; Tage auf den Canzleytisch gelegt

wird.
Die Cnminalgesetzgcbnngscommißion tragt folgendes

Decrct an welches angenommen wird :

Der gesetzgebende Rath — auf die Botschaft des

Vcltz, Raths vom lg. April igoi, enthaltend den Vor-
schlag, dem Türger Johann Abraham Dalpbin von

Prangins, Canton Leman, den Rest der zwey und ein

halbjährigen Stockhausstrastft, zu der er durch den

obersten Gerichtshof am 29. Weinmouach 1800 v.rur-
theilt worden, nachzulassen-,;.

In Erwägung der ganz besonderen Umstände, welche

in der Procedur vorkommen und geeignet sind den durch
Dalvyin an einem gewissen Loncy begangenen Tobschlag,
wo nicht zu rechtfertigen doch zu entschuldigen ;

I» Erwägung- der günstigen Zeugnisse des Bürger
Dalphin wodurch seine vorwurfsfreyc Ausführung vor
dem unglücklichen Ereignisse, welches die gegen ihn ans-
gefällten Urtheile veranlaßte, bekräftigt wirb ;

beschließt:
Dom Bürger Johann Abraham Dalphin von Prangins,

Canton Leman, ist der Rest der zwey und ein halb-
jähngea Stockhauostraffe, zn welcher er durch den
obersten Gerichtshof am 2 ölen Weinmonat 1-800

vcrurtheilt worden, nachgelassen.

Die Discussion über dic Zehnden wird fortgesezt.

Am l. May war keine Sitzung.

Gesetzgebender Rath, 2. May.
Präsident: Bonder flue.

Die Distußivn über die Zehnden wird sorrgesezt.

DcrVvtlz. Rath erklärt durch eine Botschaft, daß er

über den Dekretsvorschlag, der dem obersten Gerichtshof
für seine Canzley einen neuen Credit von 4000 Jr. eröff
net, nichts zu bemerken haben.

Der Decretsvorfchlag wird hierauf zum Decret er-

Hoden.

Folgende Botschaft wird verlesen:;

B. Gesetzgeber! Der Credit von 20 000 Fr., den

Sie unterm 8. Christm. 1800, dem Ministerium der

Künste und Wissenschaften für dringliche Baulichkeiten

an den verschiedenen öffentlichen Gebäuden im ganzen

Umfange der Republik bewilligten, ist bereits erschöpft.

Da mm der Vortheil der Iîepnblik gebietet., dem Verfall
der; öffentlichen Gebäude durch die nöthigste» Répara-
tivucn, vorzubeugen, und wirklich dergleichen Bauten

vorliegen, die als unaufschiebbar und äusserst dringend
anerkannt sind, so glaubt der Vollz. Rath Ihnen anra,
then zu müssen, dem Ministerium der Kmule und Wist
femchaftcn einen neuen Credit von zs.oooFr., zur Be-
streituug nöthiger Baureparativnen zu eröffnen, undiadet
Sie ein, über diesen Gegenstand Mit Beschleunigung zu
entscheiden.

Der Rath ertheilt den verlangten Credit.
Der Vollz. Rath erklärt durch eine Botschaft, daß ex

über den Gesetzvvrschwg, Kraft dessen der Fond der
Krispins- und Krispinian - Bruderschaft zu Brcmgarten,,
nicht unter die lebenden Mitglieder vertheilt, und in Yri-
vateigenthum verwandelt, sondern hauptsächlich zn gè.
mcinnützigcn Anstalten verwendet werden soll, nichts zu
bemerken habe. Die zweyte Berathung wird vertaget.

Die Ceim. Gesctzg. Coin, berichtet über die Petition
des B. Pet. Sam. Aniermet von Omom clellus, der für
eine widergesetzliche Che Dispensation begehrt.

Der Bericht wirb für z Tage auf den Canzlcytisch
gelegt.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Unter-
richiscommlßivn gewiesen:

B. Gesetzgeber! Zufolge Ihrer Einladung vom n. >

Jcnncr übersendet Ihnen der Voll;. Rath die beyliegeiidru
Berichte über das an Sie gerichtete Ansuchen des Dorfs
Arccgnv, im D'flr. Sugaris, C. Lauis, welches zur
Gemeinde und PfarressLosone gehört, »nd wegen seiner
Entfernung von der Mutterkirche, von dieser getrennt
zu werden, und eine eigene Pfarrcy bilden zu dürffen
wünscht.

Der Vollz. Rath erklärt durch eine Botschaft, daß'
er über den Decretsvorfchlag, Kraft dessen den Recht,
samcnbesitzern von Rcußegg bewilligt werten'soll, ihre-
Kretzelen Aliment imrer sich zn verlheilen, nichts zu bk
merken habe. — Die zweyte Berathung wird vertaget.

Die Polizercommißivn macht folgenden Antrag, west
cher angenommen wird:

V. Gesetzgeber! B. Joseph Herbstreit, Schlssscrmei-
ster in Sololhurn, begehrt von der Verbindung einer
Bürgschaftleisiimg oder Geldhinterlage freygesprochen zu
seyn, weil c.c inSololhurn ein Haus erkauft hat, das

vorgeblich auf Fr. zzoo geschäzt, und dadurch dein

Staat und der Gemeinde die Sicherheit geleistet werden
kann, die die K. 6 und 7 des Gesetzes vom 24. Nov. i8â»
bezwecken. —- Da es hier um Anwendung eines Gc-
sctzes zu thun ist, welches ausschließlich der Vollziehung
zukommt, und der besondere Umstand, daß B, Herbsireik-

.ein Haus eigenthümlich besizt, Mittel darzubieten scheint,',



wodurch der Zweck gedachten Gesetzes erreicht werden

könnte, so wird tie Bittschrift dem Voilziehungsrath
übcvsanbl. (Die Joris, folgt.)

Finanzministerium.
Fortsetzung der Anleitung über die

Grund st e u e r.

§. 2?. Falls ei» Bürger sich weigern würde, den

Kaufbrief für eine, mukhmaßlich seil dem Ienner
1780 erkaufte Lirgenschaf: vorzuweisen, wird die Mm
msspaiiläl »ngesäunit die nöchigrn Vorkehrungen treffen,

un, entweder eine Abschrift von dem Kaufbriefe oder

irgend eine andere gesetzliche und hinreichende Eiuschrei.

bung zu erhalten, »nd der Eigenthümer der Liegen-

schaff wird die ans feiner Weigerung entstehenden Ko-
sien auf der Slftle bezahlen.

Z, 26. Nach Verfluß der für die Einschreibung fest-

gesessen Zeit wird die Munizipalität in ihrem Prolo>
tolle bemerken, daß au diesem als dem lezten von den

für die Einfchrcidung der Liege» chasten sestgeftztcn Ta-
gen, die Liegenfchast l>!o. dem Bürger Zff.

gehörig, die alleelezie eingeschrieben worden, und sie

wird diesen Verbalprozeß durch ihren Präsidenten und
Sekretär dakircn und unterschreiben lassen; die Muni-
z palttät wird al-deun die Liegenschaften welche von
den Eigcmhümern nicht inner der festgesessen Zeit an.
gegeben worden, von Amtswcgen einschreiben. Sie
wird auf Kosten der besagten Eigenthümer Ausgefchvf-
sene ernennen, um die erwähnten Liegenschaften zu
entdecken, zu unteesuchen und anzugeben; diese Aus-
geschossenen sind für die Nichtigkeil ihrer Untersuch»»-
gen veranlworlhch, und sollen sogleich dafür bezahlt
werden.

27. Wahrend der ganzen Zeit der oben erwähnten
Einschreibung und der in den folgenden angezeigten
Schätzungen, wird sich die Munizipalität mit Einziehung
der nöthigen Erkundigungen beschäftigen, um den wah-
ren und vergleickungsweiftn Werth der verschiedenen
Liegenschaften kennen zu lernen.

f. 28. Sobald die Einschreibung aller Liegenschaften
vollendet seyn wird so wird sogleich ein Auszug von
allen sowohl einzeln stehenden als mit andern Liegen-
fthaftcn verbundenen seit dem 1. Ienner 1780 verkauf-
ten, Gebäuden verfertiget, und bey jedem der in der
Rubrik: Schätzung des Eigenthümer s und
Mittelpreis angezeigte Preis desselben dcygcsezt j

Werben z. djestr- durch die Mnizipàlitát' unterzeichnete j

Auszug soll sogleich dem Un-cransscher zugestellt werdkhft
und nachdem ihn dieser untersucht, visier, und der Mu-
uizipalitäl zurückgegeben, wird sogleich zu? VeclheiMüg
der säm'lrclien ans der Zusammenziehung dieser Kaufte

preise entstehenden Summe ans diese Gebäude nach der'

in den (Z. z? und zg. unten für die andern verkauftem

Liegenschaften bestimmten Weise geschritten werden!
s, 29. Während daß die Veriheilung der Kaufpreise'

der im vorigen H> 28 berührten Gebäude vollzogen wird,^

wird die Munizipalität den Auszug von allen übrlgm
Gebäuden aus dem Kadaster machen lasten um die-

selben sogleich nach Vollendung der erwähnten Kauft-
prets-Vertheilung zu schätzen, weiche Schätzung durch»

Begleichung mit den §. 2g berührten Gebäuden und'
ibrem hevausq-konrnienen Schatzungopreise, mit Ruck»

sieht auftihre Beschaffenheit und Ertrag, geschehen soll;'
der Anfang soll mit denjenigen gemacht werden, welche-

mit andern Liegenschaften verbunden sind.

§. zo. Sobald alle im vorigen §. erwähnten Gebäude'

gcschäzt ftyn werden, und sogar wo möglich während
der Schätzung derselben, wird die Mumsspalttä? so»-

gleich die durch die Preisvertheilung zu bewerkstelligende

Schätzung aller andern, unter der Rubrik: ver«
k a nfte Liege n sch a st e n enthaltenen Liegenschaft-

ten, mit Ausnahme der Waldungen, anordnen. Ziss

dieffm Ende wird sie das nach Vorschrift der Art. 9?

und 12 des Beschlusses verfertigte Verzeichyiß bereit!

halten, welches auch die sämtliche aus der Zusammen--
zählung der im Art. 9 des Beschlusses erwähnten-ein--
zelnen und Mittelprcise entstehende Summe, anzeigen'-

soll. Dieses also eingerichtete, durch die Munizipalität!
unterzeichnete und von dem Unteransseher, dem es svi-

gleich zugestellt werden muß, visiete Verzeichniß, wird-
sie den Eigenthümern dieser verkauften Liegenschaften'

zustellen, welche sie deßhalb zusammcnberuftn und ein»-

laden wird, zu der Vertheiln»» der sämtlichen Snmîneft
»ach Inhalt des Art. 14 des Beschlusses und der-'M
z z und z 4 linken zu schrcikcn, oder schreiten zu lassen.

f. ?l. Bey diesen Schätzungen werden Mitglieder?
der Munizipalität oder von ihren Ausgcschossenen gegèm-
wärtig seyn, um die gute Ordnung und die Regeft-
Mäßigkeit in den Verrichtungen zu handhaben.

Z. ;z. Zur Bewerkstelligung dieser Vertheilnng wer?-
den diejenigen, die sie zu machen haben, zuerst

verkaufte Liegenschaft nach dem Werthe schätzen, bett«
sie in der Gemeinde, M Vergleich mit andern gleich»-
falls verkauften Liegenschaften oder Licgenschaftslhèiley'
haben muß. Um die Vcrglejchuug- zu erleichternwf>ch->
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